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Management | Praxisfragen

Aufeinander Rücksicht nehmen
Langsamfahrende haben es bei der heutigen Verkehrsdichte schwer. Gestresste Autofahrer
lassen sich oft zu gefährlichen Überholmanövern hinreissen. Es geht nicht mehr ohne
gegenseitige Rücksichtnahme. Dazu gehören genügende Abstände und das Benutzen von
Ausweichplätzen.

Urs Rentsch und Dominik Senn

Auf Ausweichplätzen halten ist gegenüber dem Schnellverkehr rücksichtsvoll und für die
Landwirtschaft erst noch imagefördernd. Illustration: bul

Der Absatz 3 des Artikels 10 (Überholen
im Allgemeinen) der Verkehrsregelnverordnung

besagt wörtlich: «Die Führer

schwerer Motorwagen haben ausserorts
den schnelleren Motorfahrzeugen das

Überholen angemessen zu erleichtern,
indem sie ganz rechts fahren, unter sich

einen Abstand von wenigstens 100 m wahren

und nötigenfalls auf Ausweichplätzen
halten. Dies gilt auch für andere
Motorfahrzeuge, wenn sie langsam fahren.»
Landwirtschaftliche Motorfahrzeuge mit
ihren Anhängern und Anbaugeräten werden

von den übrigen Strassenverkehrsteil-

nehmern zumeist als Hindernisse betrachtet.

Die heute herrschende Verkehrsdichte

lässt hinter landwirtschaftlichen
Fahrzeugen rasch Kolonnen bilden. Oft
vermeiden Verkehrsteilnehmer das

Überholen, was gestresste Fahrer aus hinteren

Rängen zum Überholen verleitet. Es drohen

gefährliche Situationen.
Hier ist ein faires und zuvorkommendes
Verhalten der landwirtschaftlichen Motor¬

fahrzeugführer angezeigt. Verursachen

landwirtschaftliche Motorfahrzeuge
Kolonnen, muss von Zeit zu Zeit eine

Ausweichstelle benützt werden, damit die

übrigen Verkehrsteilnehmer ungehindert
passieren können. Tun sie das nicht, schadet

das dem Image der Landwirtschaft
nicht unerheblich.

Sichtzonen schaffen Sicherheit
Oft gefährden landwirtschaftliche Kulturen

wie Mais und hochwachsende
Getreidearten die Übersicht in Kurven, an

Kreuzungen und Einmündungen. An
solchen Stellen sollen niedrige Randkulturen

angebaut werden. Beispielsweise an Stellen,

an denen Probleme häufig auftauchen,

kann das Anlegen von Grünstreifen
als ökologische Ausgleichsfläche die

Lösung sein. Hochwachsende Kulturen sind

zeitig niederzudrücken oder zu mähen,
ab Juli sind Maisfelder an exponierten
Stellen zu kontrollieren, rät die BUL.

Massgebend ist der Sichtwinkel des

Autofahrers. In den meisten Kantonen

gilt als sichthemmend, was mehr als

80 cm über die Strassenoberfläche ragt.
Die Gemeinde kann aufgrund der kantonalen

Gesetzgebung verlangen, dass die

Sichtzonen freigehalten werden. Parkierte

Motorfahrzeuge und Anhänger sind in

Steigung und Gefälle mit einem
Unterlegkeil zu sichern.

Abbiegen, ein heikler Vorgang
In der Fahrschule ist uns eingetrichtert
worden: Vor dem Blinkerstellen Blick

beidseitig zurück, danach Blinker stellen
und - bei freier Fahrbahn - abbiegen. Damit

wird vermieden, dass ein langsames
Fahrzeug im letzten Moment vor dem

Abbiegen mit einem Überholer kollidiert.
Der Gesetzestext sagt sinngemäss, dass

alle Richtungsänderungen anzukündigen
sind und landwirtschaftliche Motorfahrzeuge

links und rechts aussen je einen

Rückspiegel tragen müssen, damit der
Führer die Fahrbahn seitlich neben dem

Aufbau und nach hinten mindestens
100 m weit leicht überblicken kann.

Grundsätzlich gelten diese Regeln auch

für ältere Traktoren ohne festen Aufbau.
Sobald sichthemmende Ladungen oder
Anhänger mitgeführt werden, braucht es

also beidseitig Rückspiegel; diese müssen

der Fahrzeugbreite angepasst werden
können, also ausziehbar sein.

Wo drückt der Schuh?

Was beschäftigt Sektionsmitglieder des

Schweizerischen Verbandes für
Landtechnik am meisten? Wo drückt der

Schuh? Welchen Hauptproblemen sieht

man sich in der Praxis ausgesetzt? In

dieser lose erscheinenden Serie behandelt

die Schweizer Landtechnik solche

Anliegen aus der Praxis, wie sie laufend

an den Bereich Weiterbildung und Beratung

des SVLT herangetragen werden.
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